
                                       Informationen für Tutor*innen 

 
Bezahlung: Pro Unterrichtseinheit von 30 Minuten erhält der Tutor/die Tutorin ein Honorar 
von 8 Euro. Die Bezahlung erfolgt nach Abrechnung der Stunden am Ende des Halbjahres. 
 
Voraussetzungen: Ein Tutor oder eine Tutorin muss das Instrument mindestens fünf Jahre 
spielen. Vorerfahrungen im Unterrichten sind nicht erforderlich. Ein Plan, wie der Unterricht 
aufgebaut sein könnte und Materialien (z.B. Noten oder Instrumentalschulen) sind aber für alle 
Beteiligten sinnvoll. 
 
Bewerbung und Betreuung: Wer Unterricht erteilen will, meldet sich zunächst bei Frau Rönn-
feld oder Frau Seeberger. Für Rückfragen oder Tipps zur Gestaltung des Unterrichts stehen alle 
Musikkolleg*innen zur Verfügung. 
 
Termine: Für alle Teilnehmer*innen wird ein fester Platz im Stunden- und Raumplan festge-
legt. Nach Absprache können einzelne Termine verschoben werden, zum Beispiel wenn Ter-
mine wegen Exkursionen oder anderen Schulveranstaltungen nicht eingehalten werden können. 
Termine, die wegen Krankheit des Tutors oder der Tutorin abgesagt werden, sollten baldmög-
lichst nachgeholt werden. Wenn der Schüler oder die Schülerin eine Unterrichtsstunde recht-
zeitig absagt, sollte diese auch nachgeholt werden. 
 
Stundenzahl: In der Regel finden pro Halbjahr 14 Einheiten statt, beim Start während des 
Halbjahres entsprechend weniger. 


